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Warum sollte der SGtaat Großkirchen fördern?

Die ZUT Behandlung stehende rageurch die Schaffung gesetzlich anerkannter
Kirchen (Religionsgesellschaften) nımmt geht aber offensichtlich VO  - einem reli-

gyiös-weltanschaulich neutralen aader aal eiıne rivilegierung (Förderung)
derselben VOT. Diese Kirchen bilden auf- aus, der sich einer Mehrheit VO  5 eli-

ihrer breiten Akzeptanz in der Be- gionsgemeinschaften gegenübersieht.völkerung einen stabilisierenden Faktor Hier stellt sich für den Staat zunächstder Gesellschaft und sind ialogpartner
den 'aa: bei der Entscheidung wichtiger die rage, ob diese Religionsgemein-
gesellschaftspolitischer Fragen. Miıt ihren schaften alle völlig gleich behandeit,
Leistungen auf dem Schulsektor, der Alten- der ob Differenzierungen anbringtund Krankenfürsorge, SOWIE auf kultur- Und WE letzteres, dann ist erneu:historischem Gebiet sind die Kirchen iıne
bedeutende (finanzielle) Entlastung den fragen, ach welchen Gesichtspunkten
aal Die auf diesen ‚eDieten durch den diese Differenzierungen erfolgen. Im
aa erfolgende Förderung liegt daher Ergebnis werden diese Unterscheidun-
dessen eigenem Interesse. Der u{r ist gCh als auf eine BesserstellungProfessor für Kirchenrecht der Univer-
S1ITa Wien. (Redaktion) und damiıiıt verbundene Förderung der

einen ruppe VO Religionsgemein-
schaften gegenüber der anderen hin-

Gesetzlich anerkannte auslaufen. eht INan etwa VO  3 der
N1C anerkannte Kiırchen Rechtslage 1ın Österreich aus

Deutschland und der Schweiz ist S1e in
Die (von der Redaktion) etwas VO- dieser Hinsicht ähnlich), zieht sich
kant formulierte rage differenziert eine grundlegende Unterscheidung
zunächst nicht, welchen SGtaat durch das Öösterreichische SGtaatskir-
sich handelt. Denn grundlegend für chenrecht, nämlich die zwischen g_
die eantwortung der rage ist wohl setzlich anerkannten Kirchen eli-
das dem Bezugsverhältnis VonNn aa gionsgesellschaften) un! nichtaner-
und Kirche zugrundeliegende kannten Und 1es auch angesichts

einerFür einen aat, der Religion und staat- grundrechtlich abgesicherten
iche Ordnung in e1ns SEeLZT, der sich aubens-, Gewissens-, eligions- un
demzufolge als „Gottestaat” versteht, Weltanschauungsfreiheit‘, die in ezug
kann sich einNne rage der genannten Art auf die Ausübung dieser Grundrechte
überhaupt nicht stellen. Wenn eın g_ keinerlei Unterscheidung, weder hin-
offenbartes heiliges Buch (der oran sichtlich des Religionsbekenntnisses
zugleich rundlage der staatlichen sich, noch auch hinsichtlich des
Rechtsordnung lst, dann leg die FOT- Adressatenkreises un:! uslander
erung der (Staats)religion 1mM ureigen- sind diesbezüglich völlig gleichge-
sSten staatlichen Interesse. stellt), vornımmt.

Bezüglich der verfassungsrechtlichen Grundlagen dieser Grundrechte vgl Schwendenwein,
Österreichisches Staatskirchenrecht, Essen 1992, 67—-91
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Warum sollte der Staat Großkirchen fördern? 

Durch die Schaffung gesetzlich anerkannter 
Kirchen (Religionsgesellschaften) nimmt 
der Staat eine Privilegierung (Förderung) 
derselben vor. Diese Kirchen bilden auf­
grund ihrer breiten Akzeptanz in der Be­
völkerung einen stabilisierenden Faktor in 
der Gesellschaft und sind Dialogpartner für 
den Staat bei der Entscheidung wichtiger 
gesellschaftspolitischer Fragen. Mit ihren 
Leistungen auf dem Schulsektor, der Alten­
und Krankenfürsorge, sowie auf kultur­
historischem Gebiet sind die Kirchen eine 
bedeutende (finanzielle) Entlastung für den 
Staat. Die auf diesen Gebieten durch den 
Staat erfolgende Förderung liegt daher in 
dessen eigenem Interesse. - Der Autor ist 
Professor für Kirchenrecht an der Univer­
sität Wien. (Redaktion) 

1. Gesetzlich anerkannte -
nicht anerkannte Kirchen 

Die (von der Redaktion) etwas provo­
kant formulierte Frage differenziert 
zunächst nicht, um welchen Staat es 
sich handelt. Denn grundlegend für 
die Beantwortung der Frage ist wohl 
das dem Bezugsverhältnis von Staat 
und Kirche zugrundeliegende Modell. 
Für einen Staat, der Religion und staat­
liche Ordnung in eins setzt, der sich 
demzufolge als "Gottestaat" versteht, 
kann sich eine Frage der genannten Art 
überhaupt nicht stellen. Wenn ein ge­
offenbartes heiliges Buch (der Koran) 
zugleich Grundlage der staatlichen 
Rechtsordnung ist, dann liegt die För­
derung der (Staats )religion im ureigen­
sten staatlichen Interesse. 

Die zur Behandlung stehende Frage 
geht aber offensichtlich von einem reli­
giös-weltanschaulich neutralen Staat 
aus, der sich einer Mehrheit von Reli­
gionsgemeinschaften gegenübersieht. 
Hier stellt sich für den Staat zunächst 
die Frage, ob er diese Religionsgemein­
schaften alle völlig gleich behandelt, 
oder ob er Differenzierungen anbringt. 
Und wenn letzteres, dann ist erneut zu 
fragen, nach welchen Gesichtspunkten 
diese Differenzierungen erfolgen. Im 
Ergebnis werden diese Unterscheidun­
gen oftmals auf eine Besserstellung 
und damit verbundene Förderung der 
einen Gruppe von Religionsgemein­
schaften gegenüber der anderen hin­
auslaufen. Geht man etwa von der 
Rechtslage in Österreich aus (in 
Deutschland und der Schweiz ist sie in 
dieser Hinsicht ähnlich), so zieht sich 
eine grundlegende Unterscheidung 
durch das österreichische Staatskir­
chenrecht, nämlich die zwischen ge­
setzlich anerkannten Kirchen (Reli­
gionsgesellschaften) und nichtaner­
kannten. Und dies auch angesichts 
einer grundrechtlich abgesicherten 
Glaubens-, Gewissens-, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheitl, die in bezug 
auf die Ausübung dieser Grundrechte 
keinerlei Unterscheidung, weder hin­
sichtlich des Religionsbekenntnisses 
an sich, noch auch hinsichtlich des 
Adressatenkreises (In- und Ausländer 
sind diesbezüglich völlig gleichge­
stellt), vornimmt. 

~ezüglich der verfassungsrechtlichen Grundlagen dieser Grundrechte vgl. H. Schwendenwein, 
Österreichisches Staatskirchenrecht, Essen 1992, 67-91. 
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Die Unterscheidung zwischen gesetZ- hunderten, se1it diese Unterschei-
lich anerkannten und nichtanerkann- dung xibt, VO  3 elıner deutlichen Ver-
ten Kirchen (Religionsgesellschaften) rInZerungZ der Gegensätze zwischen
ist nicht identisch miıt der (zahlenmäßi- beiden Gruppen VO  5 Kirchen un:! Re-
gen) TO: der verschiedenen Kirchen; ligionsgesellschaften geprägt ist
anders ausgedrückt: nıicht alle gesetZ- rend nämlich das Staatsgrundgesetz
lich anerkannten Kirchen (Religions- UuSs die öffentliche eligions-
gesellschaften) sind als „Großkirchen“ übung als Reservatrecht der gesetzlich

bezeichnen? Dennoch kann die Be- anerkannten Kirchen und Religions-
antwortung der gestellten rage nicht gesellschaften estlegte den nicht-
VO.  o der Tatsache dieser Unterschei- anerkannten War 191088 die hauslıche
dung abgekoppelt werden, denn tat- Religionsubung gestattet (Art und
sächlich läßt der SGtaat den gesetzlich Staatsgrundgesetz) wurden derar-
anerkannten Kirchen un eligions- tıge Ungleichheiten schon durch die
gesellschaften aufgrund ihrer beson- spatere Verfassungsgesetzgebung ent-
deren Rechtsstellung eiıne Förderung schärft*. Eın 1C: die einfache Bun-
zuteil werden. Es ist also zunächst e1in- desgesetzgebung z Bereich des
mal den aus der Sicht des Staates VOTI - Strafrechts zeigt, da{s der frühere (auf-
handenen Motiven die Gewährung grund des Strafgesetzes Von e1n-
VO:  D erkennung nachzugehen, und se1ıt1g auf den Schutz gesetzlich An

anschließend ist urz der materielle kannter Kirchen und Religionsgesell-
schaften aDstellende strafrechtlicheInhalt der mıt der erkennung VeI-

bundenen „Förderung”“ behandeln. Tatbestand der Beleidigung einer
Wir haben also zunächst agen, Kirche und Religionsgesellschaft® als

eın weltanschaulich neutraler solcher nicht mehr existiert. Das g_
aa (wie Österreich) heute och genwärtig geltende Strafgesetzbuch
der Unterscheidung zwischen geSsetZ- (1975) fa{t unter den De  STatbe-
lich anerkannten Kirchen (Religions- ständen „Herabwürdigung relig1öser
gesellschaften) und nicht anerkannten Lehren“ (S 188) SOWIE „Störungen der
festhält. Religionsübung” (S 189) allge-

meın die 1m Inlan. bestehenden
() ot1ıve des hıstorıschen Gesetzgebers Kirchen und Religionsgesellschaften

als schutzwürdige Objekte 1Ns Auge.
Hierbei ist  - freilich bemerken, Wenngleich also den angeführten
jedenfalls die österreichische Gesetz- Bereichen der Unterschied zwischen
gebung den Trun: eineinhalb Jahr- gesetzlich anerkannten Kirchen un

Nach den Ergebnissen der Volkszählung 1991 ergibt sich fol nde Zusammensetzung: Römisch-
Katholisch 78,14 %; Evangelisch 5,00 %; Islamisch 2,04 %; Al atholisch 0,24 %; Israelitisch 0,09 %;
nstige 1,50%; Ohne Bekenntnis 8,64 %; Keine Angabe 3,39%
Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 21 1867, GBI

des Staatsvertrags von St.Germain7StGBI 303 / gewährt Nen Einwohnern
Österreichs das Recht, „Öffentlich oder priva jede Glauben, Religion der Bekenntnis frei ZUuU
üben, sofern deren Übung nicht mit der Ööffentlichen Ordnung oder den guten en unvereinbar
ist”.
Vgl 8 303 (Beleidigung ıner gesetzlich anerkannten Kirche der Religionsgesellschaft). Der
Tatbestand der Religionsstörung (S 1272 lit. 5tG) hingegen hatte allgemein die aa bestehen-
den Rel nsbekenntnisse, Iso auch die nicht anerkannten, 1m Auge. Vgl Klecatsky 'eıler,Österrei ches Staatskirchenrecht, Wien 1958, 180,
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Die Unterscheidung zwischen gesetz­
lich anerkannten und nichtanerkann­
ten Kirchen (Religionsgesellschaften) 
ist nicht identisch mit der (zahlenmäßi­
gen) Größe der verschiedenen Kirchen; 
anders ausgedrückt: nicht alle gesetz­
lich anerkannten Kirchen (Religions­
gesellschaften) sind als "Großkirchen" 
zu bezeichnen2• Dennoch kann die Be­
antwortung der gestellten Frage nicht 
von der Tatsache dieser Unterschei­
dung abgekoppelt werden, denn tat­
sächlich läßt der Staat den gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religions­
gesellschaften aufgrund ihrer beson­
deren Rechtsstellung eine Förderung 
zuteil werden. Es ist also zunächst ein­
mal den aus der Sicht des Staates vor­
handenen Motiven für die Gewährung 
von Anerkennung nachzugehen, und 
anschließend ist kurz der materielle 
Inhalt der mit der Anerkennung ver­
bundenen "Förderung" zu behandeln. 
Wir haben uns also zunächst zu fragen, 
warum ein weltanschaulich neutraler 
Staat (wie Österreich) heute noch an 
der Unterscheidung zwischen gesetz­
lich anerkannten Kirchen (Religions­
gesellschaften) und nicht anerkannten 
festhält. 

a) Motive des historischen Gesetzgebers 

Hierbei ist freilich zu bemerken, daß 
jedenfalls die österreichische Gesetz­
gebung in den rund eineinhalb Jahr-
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hunderten, seit es diese Unterschei­
dung gibt, von einer deutlichen Ver­
ringerung der Gegensätze zwischen 
beiden Gruppen von Kirchen und Re­
ligionsgesellschaften geprägt ist. Wäh­
rend nämlich das Staatsgrundgesetz 
aus 18673 die öffentliche Religions­
übung als Reservatrecht der gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religions­
gesellschaften festlegte - den nicht­
anerkannten war nur die häusliche 
Religionsübung gestattet (Art. 15 und 16 
Staatsgrundgesetz) - wurden derar­
tige Ungleichheiten schon durch die 
spätere Verfassungsgesetzgebung ent­
schärft 4. Ein Blick in die einfache Bun­
desgesetzgebung etwa im Bereich des 
Strafrechts zeigt, daß der frühere (auf­
grund des Strafgesetzes von 1852) ein­
seitig auf den Schutz gesetzlich aner­
kannter Kirchen und Religionsgesell­
schaften abstellende strafrechtliche 
Tatbestand der Beleidigung einer 
Kirche und Religionsgesellschafts als 
solcher nicht mehr existiert. Das ge­
genwärtig geltende Strafgesetzbuch 
(1975) faßt unter den Deliktstatbe­
ständen "Herabwürdigung religiöser 
Lehren" (§ 188) sowie "Störungen der 
Religionsübung" (§ 189) ganz allge­
mein die im Inland bestehenden 
Kirchen und Religionsgesellschaften 
als schutzwürdige Objekte ins Auge. 
Wenngleich also in den angeführten 
Bereichen der Unterschied zwischen 
gesetzlich anerkannten Kirchen und 

Nach den Ergebnissen der Volkszählung 1991 ergibt sich folgende Zusammensetzung: Römisch­
Katholisch 78,14%; Evangelisch 5,00%; Islamisch 2,04%; Altkatholisch 0,24%; Israelitisch 0,09%; 
Sonstige ca. 1,50%; Ohne Bekenntnis 8,64%; Keine Angabe 3,39%. 
Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 21.12.1867, RGBI 142. 
-1-rt 63 des Staatsvertrags vön St. Germain (10.9.1919, StGBI 303/1920) gewährt allen Einwohnern 
Osterreichs das Recl)t, "öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu 
üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten unvereinbar 
ist", 
Vgl. §303 StG (Beleidigung einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft). - Der 
Tatbestand der Religionsstörung (§ 122 lit. b StG) hingegen hatte allgemein die im Staat bestehen­
<;!en Religionsbekenntnisse, also auch die nicht anerkannten, im Auge. V gl. H. Klecatsky - H. Weiler, 
Österreichisches Staatskirchenrecht, Wien 1958, 180, Anm. 2. 
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Religionsgesellschaften und nichtaner- alisDaren Gestalt entgegentritt. Der
kannten gefallen lst, edeute das Staat wells die Struktur dieser Reli-
keinesfalls, da{fs der Unterschied als gionsgemeinschaft, hat einen einl-
solcher nicht weiterhin besteht® germafßen bestimmbaren Gesprächs-
Bel einem Blick die Vergangenheit pariner, und hat VOT allem, wen1g-
ist zunächst erstaunt, muıt wel- Stens bis einem gewl1ssen Grad, die
chem staatskirchlicher Über- Erscheinungsform dieser Kirche eli-
heblichkeit VOor 100 Jahren ber Wert gionsgesellschaft) eiıner vorausgehen-
der Unwert einzelner Religionsge- den Ontrolile unterworfen, da Ja die
meinschaften geurteilt wurde. Im Zuge Anerkennung einer Kirche (Religions-
der Diskussion Art 16 StGG (da gesellschaft) bestimmte Bedingun-
durch wurde den nichtanerkannten gCHh geknüpft ist, insbesondere, „dafs
Religionsgesellschaften die häusliche iıhre Religionslehre, Gottesdienst,
Religionsübung gestattet) wird der ihre Verfassung, SOWIE die gewählte
„gediegene Gehalt“ der gesetzlich Benennung chts Gesetzwidriges
erkannten Kirchen und Religionsge- der sittlich Anstöfßiges enthält“, und
sellschaften VO  > den „Dilettanterien“ da{fs ferner „die Errichtung un! der
der gesetzlich nicht anerkannten Bestand wen1gstens eıner ach den
Kirchen (Religionsgesellschaften) ab- Anforderungen dieses Gesetzes einge-
gehoben’. richteten Kultusgemeinde gesichert
Derartige ertungen ber den SOZU- ist  AB Anerkennung War für den histo-

innerreligiösen Gehalt einzelner rischen Gesetzgeber zweiftfellos auch
Kirchen und Religionsgesellschaften eın Instrument, mıt dessen den
nımmt der moderne Staat heute be- Bereich des „Religiösen” kritisch
greiflicherweise nicht mehr VOTL. Den- Auge behalten konnte Mıt der An-
noch aber ist das odell einer Aner- erkennung trıtt eiıne Kirche eli-
kennung und die damıt verbundene gxionsgesellschaft) den Bereich des
Besserstellung gegenuüber den nicht- staatlich Kontrollierbaren, nichtaner-
anerkannten heute noch eın Instru- kannte Religionsgemeinschaften WEeTr-

mentarıum, das für den Staat VOINl cht den deutlich schlechter gestellt, ihnen
geringem Interesse ist. Denn die An- wird anfangs die Öffentliche
rkennung edeute Ja aus der Sicht Religionsübung vorenthalten. Miıt die-
des Staates, dafß eiINne Kirche eli- SEeN ruck sollte zweiftellos auch eın
gionsgesellschaft) 1n einer rechtlich AÄAnreız geschaffen werden, die Aner-

83 des Vereinsgesetzes 233/1951) ist auf „Religionsgesellschaften“ nicht anwendbar.
Demzufolge können gesetzlich nicht anerkannte Religionsbekenntnisse sich derzeit nicht auf der
Grundlage 1nes (prıvaten) Vereins nstituieren, W as eine bedeutende Schlechterstellung CN-
über den anerkannten Kirchen eligions esellschaften) mıiıt sich bringt, da diese Ja aufgrund der
Anerkennung die Stellung Von Körpers ften des Ööffentlichen Rechts haben. Über die ste
Rechtsentwicklung diesem Zusammenhang vgl. Gampl/R. Potz/B ChHin  €, Österrei IS
Staatskirchenrecht, 1993), 128,
kın Abgeordneter der „ Vereinigten juridisch-politischen Commission des Herrenhauses” führte in
bezug auf nicht anerkannte Kirchen (Religionsgesellschaften) aus, dafs „gegenüber dem gedie-

Gehalt Religionen derlei Dilettanterien, WEe)] S1Ee nicht lediglich das Schild sSind,lgfle;ter welchem andere Bestrebungen sich bergen, nicht ‚ben eın Gegenstand sind, welcher
UuNseI positives Interesse Anspruch nehmen wurde  r Vgl Hellbling, Religionsverbände unı
Staat, 1966), 154
Anerkennungsgesetz 20.5.1874, GBI 68 / 1874, 81, un Burckhard, Gesetze und Verord-
NUuNgsCH Cultussachen, Wien Il 13£.
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Religionsgesellschaften und nichtaner­
kannten gefallen ist, bedeutet das 
keinesfalls, daß der Unterschied als 
solcher nicht weiterhin besteht6• 

Bei einem Blick in die Vergangenheit 
ist man zunächst erstaunt, mit wel­
chem Maß an staatskirchlicher Über­
heblichkeit vor 100 Jahren über Wert 
oder Unwert einzelner Religionsge­
meinschaften geurteilt wurde. Im Zuge 
der Diskussion um Art 16 StGG (da­
durch wurde den nichtanerkannten 
Religionsgesellschaften die häusliche 
Religionsübung gestattet) wird der 
"gediegene Gehalt" der gesetzlich an­
erkannten Kirchen und Religionsge­
sellschaften von den "Dilettanterien" 
der gesetzlich nicht anerkannten 
Kirchen (Religionsgesellschaften) ab­
gehoben7• 

Derartige Wertungen über den sozu­
sagen innerreligiösen Gehalt einzelner 
Kirchen und Religionsgesellschaften 
nimmt der modeme Staat heute be­
greiflicherweise nicht mehr vor. Den­
noch aber ist das Modell einer Aner­
kennung und die damit verbundene 
Besserstellung gegenüber den nicht­
anerkannten heute noch ein Instru­
mentarium, das für den Staat von nicht 
geringem Interesse ist. Denn die An­
erkennung bedeutet ja aus der Sicht 
des Staates, daß ihm eine Kirche (Reli­
gionsgesellschaft) in einer rechtlich 
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faßbaren Gestalt entgegentritt. Der 
Staat weiß um die Struktur dieser Reli­
gionsgemeinschaft, er hat einen eini­
germaßen bestimmbaren Gesprächs­
partner, und er hat vor allem, wenig­
stens bis zu einem gewissen Grad, die 
Erscheinungsform dieser Kirche (Reli­
gionsgesellschaft) einer vorausgehen­
den Kontrolle unterworfen, da ja die 
Anerkennung einer Kirche (Religions­
gesellschaft) an bestimmte Bedingun­
gen geknüpft ist, insbesondere, "daß 
ihre Religionslehre, ihr Gottesdienst, 
ihre Verfassung, sowie die gewählte 
Benennung nichts Gesetzwidriges 
oder sittlich Anstößiges enthält", und 
daß ferner "die Errichtung und der' 
Bestand wenigstens einer nach den 
Anforderungen dieses Gesetzes einge­
richteten Kultusgemeinde gesichert 
ist"B. Anerkennung war für den histo­
rischen Gesetzgeber zweifellos (auch) 
ein Instrument, mit Hilfe dessen er den 
Bereich des "Religiösen" kritisch im 
Auge behalten konnte. Mit der An­
erkennung tritt eine Kirche (Reli­
gionsgesellschaft ) in den Bereich des 
staatlich Kontrollierbaren, nichtaner­
kannte Religionsgemeinschaften wer­
den deutlich schlechter gestellt, ihnen 
wird sogar anfangs die öffentliche 
Religionsübung vorenthalten. Mit die­
sem Druck sollte zweifellos auch ein 
Anreiz geschaffen werden, die Aner-

§3 des Vereinsgesetzes (BGBl 233/1951) ist auf "Religionsgesellschaften" nicht anwendbar. 
Demzufolge können gesetzlich nicht anerkannte Religionsbekenntnisse sich derzeit nicht auf der 
Grundlage eines (privaten) Vereins konstituieren, was eine bedeutende SchlechtersteIlung gegen­
über den anerkannten Kirchen (Religionsgesellschaften) mit sich bringt, da dieseja aufgrund der 
Anerkennung die Stellung von Körperschaften des öffentlichen Rechts haben. l!Per die jüngste 
Rechtsentwicklung in diesem Zusammenhang vgl. I. Gampl/R. Potz/B. Schinkeie, Osterreichisches 
Staatskirchenrecht, II (1993), 128, Anm. 15. 
Ein Abgeordneter der" Vereinigten juridisch-politischen Commission des Herrenhauses" führte in 
bezug auf nicht anerkannte Kirchen (Religionsgesellschaften) u.a. aus, daß "gegenüber dem gedie­
genen Gehalt unserer Religionen derlei Dilettanterien, ... wenn sie nicht lediglich das Schild sind, 
hinter welchem andere Bestrebungen sich bergen, nicht eben ein Gegenstand sind, ... welcher 
unser Pos~.tives Interesse in Anspruch nehmen würde". V gl. E. C. Hellbling, Religionsverbände und 
Staat, in: OAKR 17 (1966),154. 
Anerkennungsgesetz 20.5.1874, RGBl 68/1874, § 1, 1 und 2. M. Burckhard, Gesetze und Verord­
nungen in Cultussachen, Wien '1895, I, 13f. 
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ennung anzustreben und amı auitretende totalitäre Vereinnahmun-
dem unstkreıs des nbekannten, gCcnh des einzelnen Mitglieds durch
dem Staat gegebenenfalls Su- skrupellose relig1löse Führerpersön-
spekten”, das Ram enlicht der lichkeiten, mıiıt des österreichi-
staatskirchenrechtlichen Offentlichkeit schen Systems der Unterscheidung

eten. zwischen den beiden Gruppen Von
Kirchen (Religionsgesellschaften) bes-

b) Motivatıon des derzeitigen SC hintangehalten werden? Ereignen
Gesetzgebers sich derartige Praktiken, die teilweise

bereits besorgniserregende Ausmaße
Worin könnte heute das Interesse eines annehmen, nicht auch Bereich aLlı-

erkannterStaates einer Aufrechterhaltung des Religionsgemeinschaften?
gegenwartıgen Zustandes, das heißt Und erwelsen sich die (spärlichen) 1lat-

bestände Bereich des Strafrechtsder Unterscheidung zwischen gesetZ-
lich anerkannten Kirchen (Religions- nicht grundsätzlich als stumpfe Waffe,
gesellschaften) und nichtanerkannten unabhängig davon, ob einem aa
liegen? Bestehen vielleicht doch noch gesetzlich anerkannte Kirchen eli-
Reste eiınes dem historischen Gesetz- gionsgesellschaften) bestehen der
geber och sehr wichtigen Anliegens, nicht?
nämlich miüittels der erkennung eine Wenngleich sSomıit auch manche für
SCHNAUC Kenntnis der „Interna  44 elıner den historischen Gesetzgeber noch
Kirche (Religionsgesellschaft) be- vorhandene Interessen der Unter-
kommen und damit eiıne gewl1sse Kon- scheidung zwischen den beiden Grup-
TO. auszuüben? Dagegen ware aber pcCcnh VO  a Kirchen und Religionsgesell-

fragen, ob diese Ontrolle anse- schaften zurückgetreten sınd '% be-
sichts eines Grundrechts auf freie, deutet 1es keinesfalls, da{fs der relig1ös

neutrale aa nicht auch heute nochÖöffentliche der private eligions-
übung überhaupt sinnvoll beziehungs- eın vitales, auch verschiedenen FOr-
welse effizient ist Unterscheidet sich, l1e der Förderung ZUTIN Ausdruck
w as diesen Bereich anlangt, 1m Er- kommendes Interesse —  d  AIl Fortbestand
gebnis das System der USA, das heißt der gesetzlich anerkannten Kirchen
das der (friedlichen) Irennung ZWI1- (Religionsgesellschaften) hätte Dieses
schen Kirche und aa erheblich VO':  n Interesse beruht Zu einen der
dem unsrigen? KOönnen Fehlentwick- (grundsätzlich) breiten Akzeptanz der
ungen Bereich des Religiösen,z gesetzlich anerkannten Kirchen eli-
unter dem Orwan: geistiger Leitung gionsgesellschaften) der Öösterreichi-

Vgl oben Anm.
diesem Zusammenhang ist auch erwähnen, dafs der ne  eTen Rechtsentwicklun zufolge eın

klagbarer Rechtsanspruch auf Anerkennung angeNOMMEN wird, sobald die gesetzli Voraus-
{Z' für die erkennung (gemäß dem Anerkennun Setz us gegeben sSind. Bisher
wurde überwiegend die Auffassung vertreten, dafß bezügBD  9der Gewährung der Anerkennungauch bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kein klagbarer Anspruch bestehe, sondern
die Gewährung der Anerkennung 1m Ermessen des Bundesministers liege. Vgl Kalb, urch-
setzbarer Rechtsanspurch auf Anerkennung? OA 1991), 312 Vgl Klecatsky, Die
Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Rechtsstellung der gesetzlich anerkannten Kirchen un!

Menschenrechte Österreich HI Kehl / Rhein 1992, 499
Religionsgesellschaften 1iN: Machacek/W. P PahriG. Stadler (Hg.), 4 Grund- und

Primetshofer / Großkirchen 

kennung anzustreben und damit aus 
dem Dunstkreis des Unbekannten, 
dem Staat gegebenenfalls sogar Su­
spekten9, in das Rampenlicht der 
staatskirchenrechtlichen Offentlichkeit 
zu treten. 

b) Motivation des derzeitigen 
Gesetzgebers 

Worin könnte heute das Interesse eines 
Staates an einer Aufrechterhaltung des 
gegenwärtigen Zustandes, das heißt 
der Unterscheidung zwischen gesetz­
lich anerkannten Kirchen (Religions­
gesellschaften) und nichtanerkannten 
liegen? Bestehen vielleicht doch noch 
Reste eines dem historischen Gesetz­
geber noch sehr wichtigen Anliegens, 
nämlich mittels der Anerkennung eine 
genaue Kenntnis der "Interna" einer 
Kirche (Religionsgesellschaft ) zu be­
kommen und damit eine gewisse Kon­
trolle auszuüben? Dagegen wäre aber 
zu fragen, ob diese Kontrolle ange­
sichts eines Grundrechts auf freie, 
öffentliche oder private Religions­
übung überhaupt sinnvoll beziehungs­
weise effizient ist. Unterscheidet sich, 
was diesen Bereich anlangt, im Er­
gebnis das System der USA, das heißt 
das der (friedlichen) Trennung zwi­
schen Kirche und Staat erheblich von 
dem unsrigen? Können Fehlentwick­
lungen im Bereich des Religiösen, etwa 
unter dem Vorwand geistiger Leitung 
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auftretende totalitäre Vereinnahmun­
gen des einzelnen Mitglieds durch 
skrupellose religiöse Führerpersön­
lichkeiten, mit Hilfe des österreichi­
schen Systems der Unterscheidung 
zwischen den beiden Gruppen von 
Kirchen (Religionsgesellschaften) bes­
ser hintangehalten werden? Ereignen 
sich derartige Praktiken, die teilweise 
bereits besorgniserregende Ausmaße 
annehmen, nicht auch im Bereich an­
erkannter Religionsgemeinschaften? 
Und erweisen sich die (spärlichen) Tat­
bestände im Bereich des Strafrechts 
nicht grundsätzlich als stumpfe Waffe, 
unabhängig davon, ob in einem Staat 
gesetzlich anerkannte Kirchen (Reli­
gionsgesellschaften) bestehen oder 
nicht? 
Wenngleich somit auch manche für 
den historischen Gesetzgeber noch 
vorhandene Interessen an der Unter­
scheidung zwischen den beiden Grup­
pen von Kirchen und Religionsgesell­
schaften zurückgetreten sind 10, so be­
deutet dies keinesfalls, daß der religiös 
neutrale Staat nicht auch heute noch 
ein vitales, auch in verschiedenen For­
men der Förderung zum Ausdruck 
kommendes Interesse am Fortbestand 
der gesetzlich anerkannten Kirchen 
(Religionsgesellschaften) hätte. Dieses 
Interesse beruht zum einen in der 
(grundsätzlich) breiten Akzeptanz der 
gesetzlich anerkannten Kirchen (Reli­
gionsgesellschaften) in der österreichi-

V gl. oben Anm. 7. 
10 In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, daß der neueren Rechtsentwicklung zufolge ein 

klagbarer Rechtsanspruch auf Anerkennung angenommen wird, sobald die gesetzliChen Voraus­
setzungen für die Anerkennung (gemäß dem Anerkennungsgesetz aus 1874) gegeben sind. Bisher 
wurde überwiegend die Auffassung vertreten, daß bezüglich der Gewährung der Anerkennung 
auch bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kein klagbarer Anspruch bestehe, sondern 
die Gewährung der Anerkennung im Ermessen 4.es Bundesministers liege. Vgl. H. Kalb, Durch­
setzbarer Rechtsanspurch auf Anerkennung? in: OAKR 40 (1991), 113-124. Vgl. H. Klecatsky, Die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Rechtsstellung der gesetzlich anerkarmten Kirchen und 
Religionsgesellscha~en in: R. Machacek/W.P. Pahr/G. Stadler (Hg.), 40 Jahre EMRK Grund- und 
Menschenrechte in Osterreich Bd. II, Kehl/Rhein 1992, 499. 



376 Primetshofer / Großkirchen

schen Bevölkerung und ZU. anderen und Pflegeheime), die Erziehung
dem eNOÖOTMMeEeN kulturhistorischen dergärten, Schulen er Art) un: der

Potential, dessen Jrager einem e_ große Bereich des ulturellen
heblichen Teil Kirchen (Religionsge-
sellschaften) Sind. Ohne Übertreibung a) Konfessioneller
äflst sich/ dafß das gesellschaft- Religionsunterricht
iche Erscheinungsbild Österreichs eın
wesentlich anderes ware, WE die Was den Bereich des Schulischen Aalı-
miıt dem gegenwartigen Rechtsstatus langt, sind derzeit verschiedene
ausgestatteten gesetzlich anerkannten Formen staatlicher öÖrderung festzu-
Kirchen und Religionsgesellschaften tellen Da ist ZU einen die Bezahlung
nicht gäbe. icht unerwähnt bleiben des Religionsunterrichts der gesetzlich
darf in diesem Zusammenhang das anerkannten Kirchen un! Religions-
stabilisierende Element der „grofßen“” gesellschaften erwähnen. Hierbei ist
Kirchen und Religionsgesellschaften die rage cht entscheidend, ob die
gegenüber da und dort auftretenden Religionslehrer einem Dienstver-
(auch relig1ösen) undamentalisten, hältnis ZU. gesetzlichen (staatlichen)
sowelt diese einen gesellschaften StÖör- Schulerhalter un Land, Gemein-
faktor darstellen Die „Förderung” die- den) stehen der lediglich VO der
SCT Kirchen mıit der derzeitigen etreffenden Kirche (Religionsgesell-
Rechtslage stellt daher einen Beitrag schaft) selbst este sind In beiden
des Gesetzgebers ZUT Erhaltung der Fällen erfolgt eiINne Entlohnung VO  >}
österreichischenendar. seiten des Staates

den welıltaus meisten Schultypen
ÖOsterreichs 1st Religionsunterricht

Örderung UonNn Kirchen ın Pflichtgegenstand für Schüler, die
STAALLIıIcCHLEM Interesse einem gesetzlich anerkannten Reli-

gionsbekenntnis angehören un:! nicht
ESs gibt einen umfassenden Bereich, VO Religionsunterricht abgemeldet
dem das Interesse des SGtaates der wurden!. I die mıt der Bezahlung des
Förderung bestimmter Kirchen eli- Religionsunterrichts verbundene FOÖör-
gyionsgemeinschaften) relativ leicht erung allerdings für die gesetzZ-
erweısen ist, weil erartige Öörde- lich anerkannten Kirchen und Reli-
rungen indirekt dem aa selbst gionsgesellschaften ıst S50
gute kommen. urch diese Leistungen nannten „Zielparagraphen“ des Schul-
erfährt selbst eine spürbare Ent- organısationsgesetzes festgelegt: „Die
as  S, und bei Wegfall derselben österreichische Schule hat die Aufgabe,
wurde erheblich mehr Lasten der ntwicklung der Anlagen der
(auch finanzieller atur a Jugend nach den sittlichen, religiösen
haben Hier ist zunächst der gesamte und sozlalen Werten SOWIeEe nach den

erten des Wahren, Guten und Schö-sozlal-caritative Bereich der Kirche(n)
anzuführen (Krankenhäuser, en- 1nen durch einen ihrer Entwicklungs-

11 Die meldung kann ab dem Lebensjahr durch den betreffenden Schüler selbst erfolgen, VOT
diesem Zeıtpunkt durch die gesetzlichen Vertreter. Vgl dazu Religionsunterrichts-Gesetz
3.7.1949, BGBI 190 / 1949, 1,
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sehen Bevölkerung und zum anderen 
in dem enormen kulturhistorischen 
Potential, dessen Träger zu einem er­
heblichen Teil Kirchen (Religionsge­
sellschaften) sind. Ohne Übertreibung 
läßt sich sagen, daß das gesellschaft­
liche Erscheinungsbild Österreichs ein 
wesentlich anderes wäre, wenn es die 
mit dem gegenwärtigen Rechtsstatus 
ausgestatteten gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften 
nicht gäbe. Nicht unerwähnt bleiben 
darf in diesem Zusammenhang das 
stabilisierende Element der "großen" 
Kirchen und Religionsgesellschaften 
gegenüber da und dort auftretenden 
(auch religiösen) Fundamentalisten, 
soweit diese einen gesellschaften Stör­
faktor darstellen. Die "Förderung" die­
ser Kirchen mit Hilfe der derzeitigen 
Rechtslage stellt daher einen Beitrag 
des Gesetzgebers zur Erhaltung der 
österreichischen Identität dar. 

2. Förderung von Kirchen in 
staatlichem Interesse 

Es gibt einen umfassenden Bereich, in 
dem das Interesse des Staates an der 
Förderung bestimmter Kirchen (Reli­
gionsgemeinschaften) relativ leicht zu 
erweisen ist, weil derartige Förde­
rungen indirekt dem Staat selbst zu­
gute kommen. Durch diese Leistungen 
erfährt er selbst eine spürbare Ent­
lastung, und bei Wegfall derselben 
würde er erheblich mehr an Lasten 
(auch finanzieller Natur) zu tragen 
haben. Hier ist zunächst der gesamte 
sozial-caritative Bereich der Kirche(n) 
anzuführen (Krankenhäuser, Alten-
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und Pflegeheime), die Erziehung (Kin­
dergärten, Schulen aller Art) und der 
große Bereich des Kulturellen. 

a) Konfessioneller 
Religionsunterricht 

Was den Bereich des Schulischen an­
langt, so sind derzeit verschiedene 
Formen staatlicher Förderung festzu­
stellen. Da ist zum einen die Bezahlung 
des Religionsunterrichts der gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religions­
gesellschaften zu erwähnen. Hierbei ist 
die Frage nicht entscheidend, ob die 
Religionslehrer in einem Dienstver­
hältnis zum gesetzlichen (staatlichen) 
Schulerhalter (Bund, Land, Gemein­
den) stehen oder lediglich von der 
betreffenden Kirche (Religionsgesell­
schaft) selbst bestellt sind. In beiden 
Fällen erfolgt eine Entlohnung von 
seiten des Staates. 
An den weitaus meisten Schultypen 
Österreichs ist Religionsunterricht 
Pflichtgegenstand für Schüler, die 
einem gesetzlich anerkannten Reli­
gionsbekenntnis angehören und nicht 
vom Religionsunterricht abgemeldet 
wurdenll • Die mit der Bezahlung des 
Religionsunterrichts verbundene För­
derung - allerdings nur für die gesetz­
lich anerkannten Kirchen und Reli­
gionsgesellschaften - ist im soge­
nannten "Zielparagraphen" des Schul­
organisationsgesetzes festgelegt: "Die 
österreichische Schule hat die Aufgabe, 
an der Entwicklung der Anlagen der 
Jugend nach den sittlichen, religiösen 
und sozialen Werten sowie nach den 
Werten des Wahren, Guten und Schö­
nen durch einen ihrer Entwicklungs-

11 Die Abmeldung kann ab dem 14. Lebensjahr durch den betreffenden Schüler selbst erfolgen, vor 
diesem Zeitpunkt durch die gesetzlichen Vertreter. Vgl. dazu Religionsunterrichts-Gesetz 
13.7.1949, BGB! 190/1949, § 1,3. 
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stufe und ihrem Bildungsweg entspre- Grenzen der Glaubens- und Gewis-
chenden Unterricht mitzuwirken. Sie sensfreiheit gebunden ist; der aa
hat die Jugend mıit dem für das en kommt dieser verfassungsrechtlichen
und den künftigen Beruf erforderli- indung durch die Möglichkeit der
chen Wiıssen und Können auszustatten

nach
meldung VO: Religionsunterricht

und ZUINL selbsttätigen ildungserwerb
erziehen“ 1 Vom Zielparagraphen des Schulorga-

Die Einbeziehung einer religiösen niısationsgesetzes her wurde sich noch
Dimension die schulische Erziehung nicht die Verpflichtung ergeben, den
ist VO Öösterreichischen Gesetzgeber Religionsunterricht konfessionell g_
also vorgegeben. Es handelt sich ZWar stalten. Es könnte auch eın überkon-
hierbei nicht eine Verfassungsnorm, fessionell orientierter Religionsunter-
aber der größere Teil der Schulgesetze, richt angeboten werden. Tatsächlich ist
darunter auch das Schulorganisations- der Religionsunterricht Österreich
geSsetZ, sind gleicher Welse WI1Ie Bun- aufgrund eiıner langen Rechtstradition
desverfassungsgesetze insofern recht- die gesetzlich anerkannten Kirchen
lich besonders abgesichert, weil und Religionsgesellschaften geknüpft
ihrer Anderung dieselben Mehrkheits- und damit konfessionel gebunden.
verhältnisse WI1IeEe bei undesverias- Für eine überkonfessionelle Gestal-
sungsgesetzen erforderlich sind, das tung des Religionsunterrichts können
heißt Zweidrittelmehrheit bei gleich- m. E allerdings eine wirklich stich-
zeıitiger Anwesenheit VO  z mindestens haltigen Argumente 1Ns Treffen geführt
der der Abgeordneten ZUIN werden. Zunächst ware wohl die
Nationalrat. rage erortern, für die Abhal-
Man kann also / der OSster- eines solchen Religionsunter-
reichische Gesetzgeber eiINe relig1öse richts überhaupt geei1gnet sSenmn Oonnte
Erziehung der Jugend ahmen der Denn die gegenwärtigen Religions-

lehrer werden, obwohl ihre usbil-Schule verpflichtend vorgezeichnet
hat Damuit ist freilich noch nicht g- dung heute weitgehend auch ökume-
Sagt, der Religionsunterricht ver- nische und allgemein religionsphäno-
pflichtend Sein muß, W as ja auch, der menologische Aspekte al doch

ur den seltensten Fällen dergegebenen Rechtslage zufolge, nicht
allen Schultypen ist. Von der Vor- Lage se1n, eiıinen insbesondere den An-

gabe des Zielparagraphen her ware forderungen der allgemeinbildenden
auch denkbar, da{fs der eligions- höheren Schulen entsprechenden über-

unterricht ZWAar verpflichtend an konfessionellen Religionsunterricht
otfen werden mußs, der Besuch aber erteilen.
den Schülern grundsätzlich freigestellt Nun ware aber die rage, Wäarum der
ware Hierbei braucht nicht gesondert aa Bereich des Religionsunter-

richtsaufgewiesen werden, die De- Förderungen bestimmte
klarierung des Religionsunterrichts Kirchen vornımmt, muıt dem Hinweis
(der gesetzlich anerkannten Kirchen auf das Schulorganisationsgesetz
und alsReligionsgesellschaften) ungenügen eantwortet Denn wenn-

Pflichtgegenstand natürlich die gleich dieser Zielparagraph auch eine,

Schulorganisationsgesetz, BGBI 242/ 1962,
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stufe und ihrem Bildungsweg entspre­
chenden Unterricht mitzuwirken. Sie 
hat die Jugend mit dem für das Leben 
und den künftigen Beruf erforderli­
chen Wissen und KÖnnen auszustatten 
und zum selbsttätigen Bildungserwerb 
zu erziehen" 12• 

Die Einbeziehung einer religiösen 
Dimension in die schulische Erziehung 
ist vom österreichischen Gesetzgeber 
also vorgegeben. Es handelt sich zwar 
hierbei nicht um eine Verfassungsnorm, 
aber der größere Teil der Schulgesetze, 
darunter auch das Schulorganisations­
gesetz, sind in gleicher Weise wie Bun­
desverfassungsgesetze insofern recht­
lich besonders abgesichert, weil zu 
ihrer Änderung dieselben Mehrheits­
verhältnisse wie bei Bundesverfas­
sungsgesetzen erforderlich sind, das 
heißt Zweidrittelmehrheit bei gleich­
zeitiger Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Abgeordneten zum 
Nationalrat. 
Man kann also sagen, daß der öster­
reichische Gesetzgeber eine religiöse 
Erziehung der Jugend im Rahmen der 
Schule verpflichtend vorgezeichnet 
hat. Damit ist freilich noch nicht ge­
sagt, daß der Religionsunterricht ver­
pflichtend sein muß, was er ja auch, der 
gegebenen Rechtslage zufolge, nicht 
an allen Schul typen ist. Von der Vor­
gabe des Zielparagraphen her wäre 
es auch denkbar, daß der Religions­
unterricht zwar verpflichtend ange­
boten werden muß, der Besuch aber 
den Schülern grundsätzlich freigestellt 
wäre. Hierbei braucht nicht gesondert 
aufgewiesen zu werden, daß die De­
klarierung des Religionsunterrichts 
(der gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften) als 
Pflichtgegenstand natürlich an die 

12 Schulorganisationsgesetz, BGBI 242/1962, §2. 
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Grenzen der Glaubens- und Gewis­
sensfreiheit gebunden ist; der Staat 
kommt dieser verfassungsrechtlichen 
Bindung durch die Möglichkeit der 
Abmeldung vom Religionsunterricht 
nach. 
Vom Zielparagraphen des Schulorga­
nisationsgesetzes her würde sich noch 
nicht die Verpflichtung ergeben, den 
Religionsunterricht konfessionell zu ge­
stalten. Es könnte auch ein überkon­
fessionell orientierter Religionsunter­
richt angeboten werden. Tatsächlich ist 
der Religionsunterricht in Österreich 
aufgrund einer langen Rechtstradition 
an die gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften geknüpft 
und damit konfessionell gebunden. 
Für eine überkonfessionelle Gestal­
tung des Religionsunterrichts können 
m. E. allerdings keine wirklich stich­
haltigen Argumente ins Treffen geführt 
werden. Zunächst wäre wohl die 
Frage zu erörtern, wer für die Abhal­
tung eines solchen Religionsunter­
richts überhaupt geeignet sein könnte. 
Denn die gegenwärtigen Religions­
lehrer werden, obwohl ihre Ausbil­
dung heute weitgehend auch ökume­
nische und allgemein religionsphäno­
menologische Aspekte umfaßt, doch 
nur in den seltensten Fällen in der 
Lage sein, einen insbesondere den An­
forderungen der allgemeinbildenden 
höheren Schulen entsprechenden über­
konfessionellen Religionsunterricht zu 
erteilen. 
Nun wäre aber die Frage, warum der 
Staat im Bereich des Religionsunter­
richts Förderungen an bestimmte 
Kirchen vornimmt, mit dem Hinweis 
auf das Schulorganisationsgesetz nur 
ungenügend beantwortet. Denn wenn­
gleich dieser Zielparagraph auch eine, 
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WI1Ie schon erwähnt, besonders g- leiten läfst, andererseits ist eın solcher
schützte Rechtsnorm nach Art eines aber auch nicht ausgeschlossen.
Bundes-Verfassungsgesetzes darstellt, der Zielparagraph heute Bestandteil

kann darin Ja nich: die Or der Öösterreichischen Rechtsordnung
ist, läft m. E erkennen, dafß der Oster-egen, sondern mulfs vielmehr

weitergefragt werden, Was denn den reichische Gesetzgeber eine Schule
wünscht, der der Dimension desaa heute) bewegt, der nannten

Norm und damit den der Schule elig1ösen eın Raum ausgespart bleibt.
vorgegebenen Zielen festzuhalten. Die
rage ist uUumINnsOo berechtigter, als 1mM Eın mögliches und durchaus plausi-
Normengefüge dieses Staates eINe bles Motiv für den Öösterreichischen
Verfassungsbestimmung eibt, derzu- aat, den konfessionell or:ıentierten eli-
olge „der enu der bürgerlichen und gionsunterricht der Schule ZU-

VO  > dem Reli-politischen Rechte schreiben un:! damıt die gesetzlich
gionsbekenntnisse unabhängig“ ist! anerkannten Kirchen (Religionsgesell-
el ist heute) es  en, die schaften) „fördern“, könnte arın
Gleichheit der Rechtstellung sich nicht erDliıc werden, da{fs die welıtaus über-
LLIUT auf die Angehörigen verschiede- wiegende Mehrheit der evölkerung
L1ieTr Religionen der Konfessionen be- den (gesetzlich anerkannten) Kirchen
zieht, sondern gleichermaßen auch auf und Religionsgesellschaften eiıne wich-
den erstreckt, der keiner Konfession tige gesellschaftspolitische on
der eligion angehört. zuwelst. Aufgrund dieser Tatsache e_

halten die Kirchen in einem für S1eDie rage nach der Berechtigung des
Zielparagraphen STEe sich noch VvVvon emımnent wichtigen Bereich, nämlich
einem anderen Gesichtspunkt her Für der rteilung des Religionsunterrichts
den Öösterreichischen aa lasse sich, den Schulen, staatliche Förderung
ist gesagt worden, als oberstes Verfas-
sungsprinziıp dessen „absolute Säku- Diese Akzeptanz der Kirchen WIT:!
larıtät  44 ableiten‘!*, und angesichts die- ZW ar durch die gerade etzter Zeıt
SCS Grundsatzes musse der „Zielpara- ansteigende VO  a} Kirchenaus-
gr aph” des Schulorganisationsgesetzes trıtten gemindert, aber wohl nicht

als verfassungwidrig bezeichnet grundsätzlich rage gestellt. Denn
werden‘°. Kirchenaustritte edeuten keineswegs
Ohne auf 1e hier angeschnittene Pro- immer eiıne völlige ideologische ren-
blematik eingehen wollen, kann LU} VO:  . der etreffenden Kirche, SOTMN-
1el gesagt werden, sich, Was den dern sind nicht wenigen Fällen
Inhalt des Zielparagraphen anlangt, Ausdruck einer MOMeNntanen Verärge-
VO der Bundesverfassung her Z WaTlT ber gewisse, eher marginale
kein mperativ 1n dieser Richtung ab- Erscheinungsformen Bereich des

13 1 p StG! 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger.
14 ampl, Österreichisches Staatskirchenrecht, Wien Diese These wird dadurch

untermauerTt, daf{s die österreichische Bundesverfassun Gegensatz ZU: Bonner Grundgesetz
keine es enthalte, und da{fs die Osterreiı che Verfassung keinerlei Raum die
Berücksichtigung irgendwelcher überpositiver Rechtsnormen ausgespart habe. Dagegen ist
freilich ZU bemerken, die behauptete absolute Sakularıtät nirgends ausgesprochen ist un! dafß

15
S1e sich den angeführten Elementen eın nicht schlüssig erwelsen aäßt.
ampl,
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wie schon erwähnt, besonders ge­
schützte Rechtsnorm nach Art eines 
Bundes-Verfassungsgesetzes darstellt, 
so kann darin ja nicht die Antwort 
liegen, sondern es muß vielmehr 
weitergefragt werden, was denn den 
Staat (heute) bewegt, an der genannten 
Norm und damit an den der Schule 
vorgegebenen Zielen festzuhalten. Die 
Frage ist umso berechtigter, als es im 
Normengefüge dieses Staates eine 
Verfassungsbestimmung gibt,. derzu­
folge lIder Genuß der bürgerlichen und 
politischen Rechte ... von dem Reli­
gionsbekenntnisse unabhängig" ist 13. 

Dabei ist (heute) unbestritten, daß die 
Gleichheit der Rechtstellung sich nicht 
nur auf die Angehörigen verschiede­
ner Religionen oder Konfessionen be­
zieht, sondern gleichermaßen auch auf 
den erstreckt, der keiner Konfession 
oder Religion angehört. 
Die Frage nach der Berechtigung des 
Zielparagraphen stellt sich noch von 
einem anderen Gesichtspunkt her: Für 
den österreichischen Staat lasse sich, so 
ist gesagt worden, als oberstes Verfas­
sungsprinzip dessen "absolute Säku­
larität" ableitenl 4, und angesichts die­
ses Grundsatzes müsse der "Zielpara­
graph" des Schulorganisationsgesetzes 
sogar als verfassungwidrig bezeichnet 
werdenl5• 

Ohne auf die hier angeschnittene Pro­
blematik eingehen zu wollen, kann so 
viel gesagt werden, daß sich, was den 
Inhalt des Zielparagraphen anlangt, 
von der Bundesverfassung her zwar 
kein Imperativ in dieser Richtung ab-
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leiten läßt, andererseits ist ein solcher 
aber auch nicht ausgeschlossen. Daß 
der Zielparagraph heute Bestandteil 
der österreichischen Rechtsordnung 
ist, läßt m. E. erkennen, daß der öster­
reichische Gesetzgeber eine Schule 
wünscht, in der der Dimension des 
Religiösen ein Raum ausgespart bleibt. 

Ein mögliches und durchaus plausi­
bles Motiv für den österreichischen 
Staat, den konfessionell orientierten Reli­
gionsunterricht in der Schule vorzu­
schreiben und damit die gesetzlich 
anerkannten Kirchen (Religionsgesell­
schaften) zu "fördern", könnte darin 
erblickt werden, daß die weitaus über­
wiegende Mehrheit der Bevölkerung 
den (gesetzlich anerkannten) Kirchen 
und Religionsgesellschaften eine wich­
tige gesellschaftspolitische Funktion 
zuweist. Aufgrund dieser Tatsache er­
halten die Kirchen in einem für sie 
eminent wichtigen Bereich, nämlich 
der Erteilung des Religionsunterrichts 
in den Schulen, staatliche Förderung. 

Diese Akzeptanz der Kirchen wird 
zwar durch die gerade in letzter Zeit 
ansteigende Zahl von Kirchenaus­
tritten gemindert, aber wohl nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Denn 
Kirchenaustritte bedeuten keineswegs 
immer eine völlige ideologische Tren­
nung von der betreffenden Kirche, son­
dern sind in nicht wenigen Fällen 
Ausdruck einer momentanen Verärge­
rung über gewisse, eher marginale 
Erscheinungsformen im Bereich des 

13 Art 14, 2 S~~G 1867 über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger. 
14 I. Gampl, Osterreichisches Staatskirchenrecht, Wien 1971, 14. - Diese These wird u.a. dadurch 

untermauert, daß die österreichische Bundesverfassung im Gegensatz zum Bonner Grundgesetz 
keine Anrufung Gottes enthalte, und daß die österreichische Verfassung keinerlei Raum für die 
Berücksichtigung irgendwelcher überpositiver Rechtsnormen ausgespart habe. - Dagegen ist 
freilich zu bemerken, daß die behauptete absolute Säkularität nirgends ausgesprochen ist und daß 
sie sich aus den angeführten Elementen allein nicht schlüssig erweisen läßt. 

15 Gampl, 52f. 
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Kirchlichen (zum eispie. die enNn- hebliches Mehrbelastung e_
fahren!?.S Verärgerung ber einzelne kirch-

iche Amtsträger, der die zwangswel-
C) Konfessionelle KrankenhäuserSC Einbringung der Kirchenbeiträge).

b) Konfessionelle Privatschulen Ahnlich ist die Lage bei den konfessio-
nellen Krankenhäusern, SOWI1e en-

DiIie unmittelbare anzielle staatliche un: Pflegeheimen. Die diesbezüglich
öÖrderung der konfessionellen Privat- aus staatlichen ON!| (insbesondere
schulen ist aus der Sicht des Staates den Sozialversicherungsträgern) gele1-
zumindest auch reıiın pragmatisch steten Zuschüsse sind gewiß beträcht-
erklären, denn durch das Bestehen die- lich, aber eın erheblicher Teil der
SsSer Privatschulen erfährt der staatliche Kosten dieser Anstalten wird VO  > den
Schulerhalter eine beträchtliche finan- Einrichtungen der gesetzlich anerTr-
zielle Entlastung. Der gegenwärtigen kannten Kirchen adus eigenen itteln
Rechtslage zufolge'® sind aus undes- estrıittien. Die SÖöhe der Zuschüsse,
mitteln für die muıt Öffentlichkeitsrecht die das staatliche Gesundheitswesen

konfessionelle Krankenhäuser ent-ausgestatteten konfessionellen Privat-
schulen Subventionen ZU Personal- richtet, bleibt immer noch weıt hinter
aufwand elsten. Dies geschieht dem zurück, wWas dem Staat Bela-
der ege durch die Zuweilsung VO  3 erwachsen würde, wWe all
undes- beziehungsweise Landesleh- diese Staliten eigene Trägerschaft
TE orm VO  g sogenannten eDen- übernehmen müßte Insbesondere sSind
den Subventionen, und dort, hier die katholischen rdensspitäler
1es nicht geschehen kann, WIT‘ eiıne erwähnen, deren Bettenkapazität
entsprechende anderweitige Vergü- die des Wiener bei weıtem über-

geleistet. steigt. ınen erheblichen Teil der
Aus dem Gesagten ergibt sich, der Kosten dieser Spitäler age die
gesamte Sachaufwand dieser onfes- en und Kongregationen der katho-
sionellen Privatschulen VO:  5 der betref- lischen Kirche aus eigenen itteln;
fenden Kirche (Religionsgesellschaft) staatliche Förderung liegt hier also
bestritten werden mufs Be1l Wegfall der ureigensten staatlichen Interesse.
konfessionellen Privatschulen wurde Man OnNnnte dem Schluß kommen,
der gesetzliche Schulerhalter eın e_ da{fs angesichts der „Nützlichkeit“ be-

16 Privatschulgesetz. BGBI 244 / 1962 id} BGBI 290 / 1972, S8 und
17 In Jungster eıt ist der 'orwurtf ıner einselıtigen Bevorzugung konfessioneller Privatschulen

erhoben worden, denn der gegenwärtigen Rechtslage zufol E  > haben nichtkonfessionelle Privat-
schulen keinen Anspruch auf Subvention. Schon VO elCc eitssatz her und TST recht auf
VO]  . Art des ersten ZusProt Europäischen Menschenrechts-Konvention („Das Rec E  E auf
Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der aa hat bei Ausübung der VO  3 auf dem
GeDbiete der Erziehung un des Unterrichts übernommenen Aufgaben das echt der ern

Überzeu
achten, die Erziehung un! den Unterricht entsprechend ihren reli sen und weltanschaulichen

VerTr
CN sicherzustellen‘) hätte der österreichische (einfa Gesetzgeber aufgrund des

assungsmäßig Vorgegebenen die Pflicht, auch nichtkonfessionelle Privatschulen ent-

15
sprechend finanziell fördern.
Derzeıt gibt Österreich katholische und evangelische Krankenhäuser miıt insgesamt

Spitalsbetten. Das gesamte Wiener hat 2184 en (Freundliche Mitteilung der
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs).
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Kirchlichen (zum Beispiel die momen­
tane Verärgerung über einzelne kirch­
liche Amtsträger, oder die zwangswei­
se Einbringung der Kirchenbeiträge ). 

b) Konfessionelle Privatschulen 

Die unmittelbare finanzielle staatliche 
Förderung der konfessionellen Privat­
schulen ist aus der Sicht des Staates 
zumindest auch rein pragmatisch zu 
erklären, denn durch das Bestehen die­
ser Privatschulen erfährt der staatliche 
Schulerhalter eine beträchtliche finan­
zielle Entlastung. Der gegenwärtigen 
Rechtslage zufolge16 sind aus Bundes­
mitteln für die mit Öffentlichkeitsrecht 
ausgestatteten konfessionellen Privat­
schulen Subventionen zum Personal­
aufwand zu leisten. Dies geschieht in 
der Regel durch die Zuweisung von 
Bundes- beziehungsweise Landesleh­
rern in Form von sogenannten leben­
den Subventionen, und nur dort, wo 
dies nicht geschehen kann, wird eine 
entsprechende anderweitige Vergü­
tung geleistet. 
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß der 
gesamte Sachaufwand dieser konfes­
sionellen Privatschulen von der betref­
fenden Kirche (Religions gesellschaft ) 
bestritten werden muß. Bei Wegfall der 
konfessionellen Privatschulen würde 
der gesetzliche Schulerhalter ein er-
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hebliches Maß an Mehrbelastung er­
fahren17• 

c) Konfessionelle Krankenhäuser 

Ähnlich ist die Lage bei den konfessio­
nellen Krankenhäusern, sowie Alten­
und Pflegeheimen. Die diesbezüglich 
aus staatlichen Fonds (insbesondere 
den Sozialversicherungsträgern) gelei­
steten Zuschüsse sind gewiß beträcht­
lich, aber ein erheblicher Teil der 
Kosten dieser Anstalten wird von den 
Einrichtungen der gesetzlich aner­
kannten Kirchen aus eigenen Mitteln 
bestritten. Die Höhe der Zuschüsse, 
die das staatliche Gesundheitswesen 
an konfessionelle Krankenhäuser ent­
richtet, bleibt immer noch weit hinter 
dem zurück, was dem Staat an Bela­
stungen erwachsen würde, wenn er all 
diese Anstalten in eigene Trägerschaft 
übernehmen müßte. Insbesondere sind 
hier die katholischen Ordensspitäler 
zu erwähnen, deren Bettenkapazität 
die des Wiener AKH bei weitem über­
steigt 18. Einen erheblichen Teil der 
Kosten dieser Spitäler tragen die 
Orden und Kongregationen der katho­
lischen Kirche aus eigenen Mitteln; 
staatliche Förderung liegt hier also im 
ureigensten staatlichen Interesse. 
Man könnte zu dem Schluß kommen, 
daß angesichts der "Nützlichkeit" be-

16 Privatschulgesetz. BGBI 244/1962 idF BGBI 290/1972, §§ 17 und 19. 
17 In jüngster Zeit ist der Vorwurf einer einseitigen Bevorzugung konfessioneller Privatschulen 

erhoben worden, denn der gegenwärtigen Rechtslage zufolge haben nichtkonfessionelle Privat­
schulen keinen Anspruch auf Subvention. Schon vom Gleichheitssatz her und erst recht aufgrund 
von Art 2 des ersten ZusProt zur Europäischen Menschemechts-Konvention ("Das Recht auf 
Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem 
Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu 
~.chten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren religiösen und weltanschaulichen 
Uberzeugungen sicherzustellen") hätte der österreichische (einfache) Gesetzgeber aufgrund des 
ihm verfassungsmäßig Vorgegebenen die Pflicht, auch nichtkonfessionelle Privatschulen ent­
sprechend finanziel~ zu fördern. 

18 Derzeit gibt es in Osterreich 33 katholische und 7 evangelische Krankenhäuser mit insgesamt 
10900 Spitalsbetten. Das gesamte Wiener AKH hat 2184 ~.etten (Freundliche Mitteilung der 
Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Osterreichs). 
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stimmter Einrichtungen gesetzlich all- Örderung der auch LUr eiIne spur-
erkannter Kirchen und Religionsgesell- are Verkürzung derselben würde ull-
schaften den aa aNnsCMECSSCH weigerlich das FEnde der konfessionel-
sel, nicht LLUT diese einzelnen Einrich- len Krankenhäuser bedeuten, Was aber
tungen selbst, sondern auch die S1Ee VO'  5 einer enormen Kostenexplosion
tragenden Kirchen (Religionsgesell- 1mM gesamten Krankenhauswesen be-
schaften) fördern. In diesem Zu- gleitet waäare“. Der Staat subventioniert
sammenhang ist eiıne fter wieder- hier also 1mM runde SCHOILINEN sich

selbstkehrende Wortf£folge staatlichen Ge-
setzen interessant, We Be-
gunstigungen sSteuer- un bgaben- Kulturhıistorisch bedeutsame Bauten
rechtlicher Natur geht. emzufolge
Sind steuerrechtlich begünstigt Nicht minder deutlich T1 1eSs5

Bereich des Kulturellen, insbesondere„gemeinnützige, mL  ätige der kirch-
iche Zwecke“? beziehungsweise Zu- der Denkmalpflege zutage. Unzählige
wendungen [L gesetzlich anerkannte kulturhistorisch edeutsame Bauten
Kirchen und Religionsgesellschaften (Kirchen, apellen, Klöster, Pfarrhöfe)
als solche?. sind in kirchlicher Hand Von gering-
Di1ie finanzielle Unterstützung konfes- gıgen Ausnahmen abgesehen (etwa
sioneller Krankenhäuser ist 1mM TUnN! noch bestehende Patronatsleistungen),
gCNOMMEN könnte INan überspitzt ist die Erhaltung der betreffenden

eın Akt der Selbstsucht seıtens Gebäude Sache des jeweiligen
des Staates Obwohl die konfessionel- lichen Rechtsträgers.
len Krankenhäuser erheblich ratio0- Die Zuschüsse des Staates (Bund, Län-
neller wirtschaften als die Von der der, Gemeinden) sSind in aum einem
Öffentlichen and betriebenen (der Fall ausreichend, die gesamten
Betriebsabgang PIO Spitalsbett beträgt Kosten des Unterhalts un: insbeson-

den Wiener kontfessionellen Kran- ere der RKenovilerung decken Das
kenhäusern eın des Ab- öffentliche Interesse der Erhaltung
SANSS 1mM Gemeindespital), mMmusSsen die dieser Gebäude (sıe Sind ZU Teil eın
Ordenskrankenhäuser der katholi- Wahrzeichen einera ZUuU eispie.
schen Kirche jährlich mehr als hundert der Stephansdom) steht 1in den meılisten
Millionen Schilling aus eigenen Mit- Fällen außer rage. Das Eigenartige
teln der durch besondere Spenden- österreichischen Steuersystem besteht
aktionen beisteuern. Was die Ööffent- aber darın, da({fs der Aufwand für die
liche and hier Subvention gibt, ıst Erhaltung un Kenovierung dieser Ge-
11Ur eın Bruchteil dessen, W ads auı ZSCNAUSO versteuern ist, WI1IeEe
Kosten erwachsen würde, WE S1e WE eine nvestition 1 ausschließ-
alle diese pitäler selbst etreiıben ich privaten Interesse eines einzelnen
müflte Eın Ausbleiben der staatlichen getätigt würde. a.W., sämtliche Aus-

19 Bundesabgabenordnung, BGBI 5 34,
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, BGBI 141 1955 id BGBI 694 / 1993, 888 Abs 3/ Abs

den Wiener Ordensspitälern werden mehr als eın Viertel der Verpflegstage, nämlich 580.000 der
Wiener Gemeindespitäler (ohne AKH), geleistet (2,200.000). Vgl Kurıer, Unabhängige ages-
zeıtung für Österreich usgabe j1en Nr. 155, 1995,
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stimmter Einrichtungen gesetzlich an­
erkannter Kirchen und Religionsgesell­
schaften es für den Staat angemessen 
sei, nicht nur diese einzelnen Einrich­
tungen selbst, sondern auch die sie 
tragenden Kirchen (Religionsgesell­
schaften) zu fördern. In diesem Zu­
sammenhang ist eine öfter wieder­
kehrende Wortfolge in staatlichen Ge­
setzen interessant, wenn es um Be­
günstigungen steuer- und abgaben­
rechtlicher Natur geht. Demzufolge 
sind u. a. steuerrechtlich begünstigt 
"gemeinnützige, mildtätige oder kirch­
liche Zwecke" 19 beziehungsweise Zu­
wendungen an gesetzlich anerkannte 
Kirchen und Religionsgesellschaften 
als solche2o• 

Die finanzielle Unterstützung konfes­
sioneller Krankenhäuser ist im Grunde 
genommen - so könnte man überspitzt 
sagen - ein Akt der Selbstsucht seitens 
des Staates. Obwohl die konfessionel­
len Krankenhäuser erheblich ratio­
neller wirtschaften als die von der 
öffentlichen Hand betriebenen (der 
Betriebsabgang pro Spitalsbett beträgt 
in den Wiener konfessionellen Kran­
kenhäusern nur ein Fünftel des Ab­
gangs im Gemeindespital), müssen die 
Ordenskrankenhäuser der katholi­
schen Kirche jährlich mehr als hundert 
Millionen Schilling aus eigenen Mit­
teln oder durch besondere Spenden­
aktionen beisteuern. Was die öffent­
liche Hand hier an Subvention gibt, ist 
nur ein Bruchteil dessen, was ihr an 
Kosten erwachsen würde, wenn sie 
alle diese Spitäler selbst betreiben 
müßte. Ein Ausbleiben der staatlichen 

19 Bundesabgabenordnung, BGBI 194/1961, §34, 1 
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Förderung oder auch nur eine spür­
bare Verkürzung derselben würde un­
weigerlich das Ende der konfessionel­
len Krankenhäuser bedeuten, was aber 
von einer enormen Kostenexplosion 
im gesamten Krankenhauswesen be­
gleitet wäre21 • Der Staat subventioniert 
hier also im Grunde genommen sich 
selbst. 

d) Kulturhistorisch bedeutsame Bauten 

Nicht minder deutlich tritt dies im 
Bereich des Kulturellen, insbesondere 
der Denkmalpflege zutage. Unzählige 
kulturhistorisch bedeutsame Bauten 
(Kirchen, Kapellen, Klöster, Pfarrhöfe ) 
sind in kirchlicher Hand. Von gering­
fügigen Ausnahmen abgesehen (etwa 
noch bestehende Patronatsleistungen), 
ist die Erhaltung der betreffenden 
Gebäude Sache des jeweiligen kirch­
lichen Rechtsträgers. 
Die Zuschüsse des Staates (Bund, Län­
der, Gemeinden) sind in kaum einem 
Fall ausreichend, um die gesamten 
Kosten des Unterhalts und insbeson­
dere der Renovierung zu decken. Das 
öffentliche Interesse an der Erhaltung 
dieser Gebäude (sie sind zum Teil ein 
Wahrzeichen einer Stadt, zum Beispiel 
der Stephansdom) steht in den meisten 
Fällen außer Frage. Das Eigenartige am 
österreichischen Steuersystem besteht 
aber darin, daß der Aufwand für die 
Erhaltung und Renovierung dieser Ge­
bäude genauso zu versteuern ist, wie 
wenn eine Investition im ausschließ­
lich privaten Interesse eines einzelnen 
getätigt würde. M. a.W., sämtliche Aus-

20 Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, BGBI 141/1955 idF BGBI 694/1993, §§ 8 Abs 3; 15 Abs 1 
Z14. 

21 In den Wiener Ordensspitälem werden mehr als ein Viertel der Verpflegstage, nämlich 580.000 der 
Wiener Ge~eindespitäler (ohne AKH), geleistet (2,200.000). Vgl. Kurier, Unabhängige Tages­
zeitung für Osterreich (Ausgabe Wien) Nr. 155, 7.6.1995,10. 
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gaben für Renovierungen werden mıiıt Rechtsordnung zugesteht, SO ist doch
Prozent Mehrwertsteuer elaste andererseits auch ÖOsterreich der

TUuNdwer kirchlicher Praäsenz bei derAuf diese Weise zeigt sich, da{fs die
Öffentliche Hand, die ohnedies 1Ur Entscheidung wichtiger gesellschafts-
einen Bruchteil der Renovierungsko- politischer Fragen anerkannt. Hier ist
sten begleicht, aufgrund des VO  a den etwa auf grundlegende ethische Fra-
Gesamtkosten berechnenden Mehr- CI verwelsen, w1e beispielsweise
wertsteuersatzes noch einen auf die Genmanipulation, die Uunst-
Gewinn erzielt. lich unterstutzte menschliche Fort-

pflanzung, die Sterbehilfe und äahn-
liches, bei deren Ösung sich der Ge-

Schlußbemerkungen setzgeber auch der Hıiılfe der Kirchen
bedient. Der mıiıt entsprechender Aargu-

Abgesehen VO den zuletzt geschilder- mentativer ompetenz vorgebrachte
ten pragmatisch-utilitaristischen Er- Beitrag der Kirchen ZUTF. ethischen
wägungen, da{s der Staat sich durch ewältigung dieser TODIeme ist jeden-
die Förderung bestimmter Kirchen gefragt“”. Die Öffentlich-rechtliche
(Religionsgesellschaften) selbst einen Rechtsstellung der gesetzlich anl!
Dienst erwelıst, kann auf die eingangs kannten Kirchen (Religionsgesellschaf-
gestellte rage vielleicht ZUSsammen- ten), die S1€e aufgrun: staatlicher „FOÖr-
assend folgendes eantwortet WEeT- derun  44 erlangen, stellt ZW ar nicht
den Wenngleich Österreich 1mM egen- einen absolut unerläßlichen, aber doch
satz ZUrFr BRD den Kirchen kein grund- erheblich erleichternden Zugang ZUT
sätzliches Wächteramt ber die g- ewältigung dieses e1ls ihres Offent-
samte grundrechtlich-demokratische lichkeitsauftrags dar.

22 Vgl Potz, Kirche und aal der Geschichte (Wıener Blätter Friedensforschung, 8 f Maärz
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gaben für Renovierungen werden mit 
20 Prozent Mehrwertsteuer belastet. 
Auf diese Weise zeigt sich, daß die 
öffentliche Hand, die ohnedies nur 
einen Bruchteil der Renovierungsko­
sten begleicht, aufgrund des von den 
Gesamtkosten zu berechnenden Mehr­
wertsteuersatzes sogar noch einen 
Gewinn erzielt. 

3. Schlußbemerkungen 

Abgesehen von den zuletzt geschilder­
ten pragmatisch-utilitaristischen Er­
wägungen, daß der Staat sich durch 
die Förderung bestimmter Kirchen 
(Religionsgesellschaften) selbst einen 
Dienst erweist, kann auf die eingangs 
gestellte Frage vielleicht zusammen­
fassend folgendes geantwortet wer­
den: Wenngleich Österreich im Gegen­
satz zur BRD den Kirchen kein grund­
sätzliches Wächteramt über die ge­
samte grundrechtlich-demokratische 
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Rechtsordnung zugesteht, so ist doch 
andererseits auch in Österreich der 
Grundwert kirchlicher Präsenz bei der 
Entscheidung wichtiger gesellschafts­
politischer Fragen anerkannt. Hier ist 
etwa auf grundlegende ethische Fra­
gen zu verweisen, wie beispielsweise 
auf die Genmanipulation, die künst­
lich unterstützte menschliche Fort­
pflanzung, die Sterbehilfe und ähn­
liches, bei deren Lösung sich der Ge­
setzgeber auch der Hilfe der Kirchen 
bedient. Der mit entsprechender argu­
mentativer Kompetenz vorgebrachte 
Beitrag der Kirchen zur ethischen 
Bewältigung dieser Probleme ist jeden­
falls gefragt22. Die öffentlich-rechtliche 
Rechtsstellung der gesetzlich aner­
kannten Kirchen (Religionsgesellschaf­
ten), die sie aufgrund staatlicher "För­
derung" erlangen, stellt zwar nicht 
einen absolut unerläßlichen, aber doch 
erheblich erleichternden Zugang zur 
Bewältigung dieses Teils ihres Öffent­
lichkeitsauftrags dar. 

22 Vgl. R. Patz, Kirche und Staat in der Geschichte (Wiener Blätter zur Friedensforschung, 82, März 
1995),43. 


